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1

Einleitung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind die aufgrund des rheinland-pfälzischen

Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG)
1

erlassenen Verordnungen zur

Gefahrenabwehr (Gefahrenabwehrverordnungen) der zwölf kreisfreien Städte in

Rheinland-Pfalz
2

unter besonderer Berücksichtigung des Spannungsverhältnis-

ses zwischen Rechtsverordnung und Allgemeinverfügung. Neben allgemeinen,

das Zustandekommen, das Inkrafttreten etc. von Gefahrenabwehrverordnungen

betreffenden Fragen werden die Inhalte der derzeit
3

in den kreisfreien Städten

von Rheinland-Pfalz geltenden Gefahrenabwehrverordnungen systematisch

1
Vom 15.11.1993, GVBl. S. 596, in der Fassung vom 6.2.2001, GVBl. S. 29.

2
Frankenthal (Pfalz) (Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen vom 26.04.1996, zit.: GAVO FT),

Kaiserslautern (Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen der Stadt Kaiserslautern

vom 5.12.2001, zit.: GAVO KL), Koblenz (Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhal-

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen

Anlagen der Stadt Koblenz in der Fassung vom 18.2.2002, zit.: GAVO KO), Landau in der

Pfalz (Verordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Landau

in der Pfalz in der Fassung vom 10.06.1999, zit.: GAVO LD), Ludwigshafen am Rhein (Ge-

fahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen

Straßen und in öffentlichen Anlagen in der Fassung vom 19.05.1999, zit.: GAVO LU; Poli-

zeiverordnung zur Verhütung der von verwilderten Haustauben ausgehenden Gesundheitsge-

fahren vom 21.6.1993, zit.: GAVO LU II), Mainz (Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrecht-

erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen

vom 20.12.1999, zit.: GAVO MZ; Gefahrenabwehrverordnung über das unbefugte Plakatie-

ren, Beschriften, Bemalen und Besprühen auf bzw. an öffentlichen Straßen und in öffentli-

chen Anlagen der Stadt Mainz vom 24.6.1996, zit.: GAVO MZ II), Neustadt an der Wein-

straße (Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf

öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen und zur Abwehr von verhaltensbedingten

Gefahren für das gesamte Gebiet der Stadt Neustadt an der Weinstraße in der Fassung vom

24.04.1998, zit.: GAVO NW; Gefahrenabwehrverordnung über das unbefugte Plakatieren,

Bemalen und Besprühen auf bzw. an öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen im

Gebiet der Stadt Neustadt an der Weinstraße vom 16.07.1997, zit.: GAVO NW II), Pirmasens

(Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung in der Stadt Pirmasens vom 7.6.2000, zit.: GAVO PS), Speyer (Gefahrenabwehrverord-

nung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen, Wegen,

Plätzen und in öffentlichen Anlagen in der Stadt Speyer in der Fassung vom 1.9.2000,

zit.: GAVO SP), Trier (Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung auf Straßen und in öffentlichen Anlagen in der Stadt Trier vom

10.08.1998, zit.: GAVO TR), Worms (Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhal-

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Straßen und in öffentlichen Anlagen in der

Stadt Worms vom 23. Juli 1997, zit.: GAVO WO), Zweibrücken (Gefahrenabwehrverordnung

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und

in öffentlichen Anlagen der Stadt Zweibrücken vom 7.6.2002, zit.: GAVO ZW). Berücksich-

tigt wurden – soweit bekannt – alle Gefahrenabwehrverordnungen der rheinland-pfälzischen

Städte, die sich im Dezember 2002 in Kraft befanden (abgedruckt im Anhang 1).
3

Stand: August 2003.
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geordnet und in rechtlicher Hinsicht untersucht. Schließlich wird der momentane

Stellenwert solcher Verordnungen innerhalb des polizei- und ordnungsrecht-

lichen Handlungsinstrumentariums bewertet. Es schließt sich eine Untersuchung

an, ob die in den kommunalen Gefahrenabwehrverordnungen enthaltenen, im

wesentlichen die Benutzung öffentlicher Sachen durch die Allgemeinheit regeln-

den Bestimmungen auch als sachbezogene Allgemeinverfügungen im Sinne von

§ 35 Satz 2 Alt. 3 VwVfG erlassen werden können, mithin eine Stellungnahme

zum Spannungsverhältnis zwischen Allgemeinverfügung und Rechtsver-

ordnung.

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die formellen Vor-

aussetzungen für das wirksame Zustandekommen einer Gefahrenabwehrverord-

nung, die das Inkrafttreten, die Geltungsdauer etc. sowie die den Rechtsschutz

gegen Gefahrenabwehrverordnungen betreffenden Fragen behandelt. Nachfol-

gend werden die den Gegenstand der Arbeit bildenden Gefahrenabwehrverord-

nungen der rheinland-pfälzischen kreisfreien Städte auf ihre formelle Rechtmä-

ßigkeit hin überprüft, soweit dies anhand des vorliegenden Verordnungstextes

möglich ist.

Im zweiten Teil der Arbeit werden die in materieller Hinsicht an Gefahrenab-

wehrverordnungen zu stellenden Anforderungen dargestellt. Die materiellen

Regelungen der Gefahrenabwehrverordnungen der rheinland-pfälzischen kreis-

freien Städte werden systematisch erfasst und daraufhin untersucht, ob sie

diesen Anforderungen gerecht werden. Es schließt sich eine Stellungnahme zum

derzeitigen rechtspraktischen Stellenwert dieser auf kommunaler Ebene

ergangenen Verordnungen zur Gefahrenabwehr an. Während die erhebliche

historische Bedeutung der Gefahrenabwehrverordnungen als Vorläufer der

meisten gegenwärtig geltenden Spezialgesetze auf dem Gebiet des Polizei- und

Ordnungsrechts unbestritten ist
4
, haben die Gefahrenabwehrverordnungen nicht

zuletzt infolge der damit einhergehenden Vergesetzlichung nach allgemeiner

Auffassung erheblich an Bedeutung verloren.
5

Ihr Stellenwert in der Normen-

hierarchie sei gering, anscheinend regelten sie nur noch Banalitäten.
6

Trotz der

„Kampfhundehysterie“ und der hiermit verbundenen „Renaissance der

Gefahrenabwehrverordnungen“
7

halte dieser Prozess an, und zwar insbesondere

bei den auf kommunaler Ebene erlassenen Gefahrenabwehrverordnungen. Für

die wichtigsten Materien mit systematischem Regelungsbedarf bestehe zudem

ein Bedürfnis an der Gewährleistung eines landesweiten Regelungsstandards, so

4
Götz, Rdnr. 607; Jochum/Rühle, L, Rdnr. 3; Habermehl, Rdnr. 353; Mußmann, Rdnr. 363;

Schenke, in: Steiner, Rdnr. 317; Würtenberger/Heckmann/Riggert, Rdnr. 695.
5

Vgl. Götz, ebenda; Habermehl, Rdnr. 346; Hamann, NVwZ 1994, 669; Jochum/Rühle, L,

Rdnr. 3; Mußmann, ebenda; Schenke, ebenda; Schmidt-Aßmann, S. 26.
6

Vgl. Hamann, ebenda.
7

Hamann, ebenda.
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dass diese nicht in kommunalen Verordnungen, sondern in Ministerialver-

ordnungen oder Gesetzen behandelt würden.
8

Im dritten Teil der Arbeit wird das Spannungsverhältnis zwischen Rechts-

verordnung und Allgemeinverfügung unter besonderer Berücksichtigung der

Benutzungsregelungen im Sinne von § 35 Satz 2 Alt. 3 VwVfG erörtert. Die

Handlungsformen des Verwaltungsakts und der Rechtsverordnung schließen

einander zwar grundsätzlich aus. Während Rechtsverordnungen Rechtsnormen

enthalten, die eine unbestimmte Anzahl von Fällen und eine unbestimmte Zahl

von Personen betreffen, also abstrakt-generelle Regelungen enthalten, regeln

Verwaltungsakte Einzelfälle. Einen Sonderfall des Verwaltungsaktes mit

darüber hinausgehendem Anwendungsbereich stellen Allgemeinverfügungen im

Sinne von § 35 Satz 2 VwVfG dar. Vorliegend ist vor allem der dritte Fall des

§ 35 Satz 2 VwVfG, die benutzungsregelnde Allgemeinverfügung, von

Interesse. Der zweite Teil schließt unter anderem mit der Erkenntnis, dass die

Bestimmungen der untersuchten Gefahrenabwehrverordnungen im Wesent-

lichen die Benutzung öffentlicher Sachen regeln, so dass sich die Frage stellt, ob

solche Vorschriften auch als benutzungsregelnde Allgemeinverfügungen im

Sinne von § 35 Satz 2 Alt. 3 VwVfG, d.h. als Verwaltungsakte erlassen werden

können. Dies ist zum einen im Hinblick auf das skizzierte prinzipielle

Spannungsverhältnis zwischen den Handlungsformen der Rechtsverordnung und

der Allgemeinverfügung zu diskutieren, zum anderen hinsichtlich der ein-

schlägigen Regelungen des POG, nämlich die Generalklausel des § 9 POG

sowie § 26 POG als Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von Gefahrenab-

wehrverordnungen. Abschließend werden die Vor- und Nachteile der einander

gegenüberstehenden Handlungsformen erörtert sowie, ob Benutzungsregelungen

der untersuchten Art anstatt wie bislang als Rechtsverordnung, zukünftig als

Allgemeinverfügung erlassen werden können oder sollten bzw. diese

Möglichkeit jedenfalls geschaffen werden sollte.

8
Vgl. Schmidt-Aßmann, S. 26.




